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H 48, Samstag den l. Dezember 1888.

Abonnementspreis:

Für die Stadt Solothurn

halbjâhrl. jr g, SO.

Vierteljahr!, Fr. 1. 75.

Dalbjäbrl. Fr. 4.
vierteljährl Fr. 2 -

Für das Auslande

Halbjäbrl. Fr, 5. 60.

Schweizerische

M a r i n h i l f - S t r e i t.

Das Bundesgericht hat den 2 3. N ovem ber
im Mnriilhilsstrcit dem Begehren des Luzerner
Stadtrathes entsprochen. Es ist damit anSge-

sprechen, daß die Regierung von Ludern, kraft des ihr nach

der Söndernngsakte vom 4. Nov 4800 zustehenden Aufsichts-

rechtes nicht befugt ist, die Mitbenutzung der Mariahilfkirche

durch die Altkatholiken zu verbieten, Die „Ostschweiz", Nr, 272

vom 25, November schreibt darüber:

„Das Bundesgericht hat den Mariahilf-Nekurs e i n-

stimmig zu Gunsten des Stadtrathes von Lnzern entschie-

den, also im Sinne der altkatholischen Wünsche, So verle-

tzend und kränkend die Folgen dieses Entscheides für jedes

katholische Herz sind, so wird man in der Kritik des Urtheils

doch in erster Linie beobachten müssen, wie die Rechtsfrage lag.

Der Stadtrath von Lnzern, als Vertreter der Gemeinde Lnzern,

verleiht den Altkatholiken der Stadt Lnzern das Recht, die

Mariahilfkirche für ihre Gottesdienste zu benützen, indem er

diese Kirche als sein Privateigenthum betrachtet. Gestützt auf

die Söndernngsakte vom Jahre 4800 kassirt die Regierung

die vom Stadtrach ertheilte Bewilligung, betonend, daß durch

jene Akte auch ihr ein privatrechtlichcr Anspruch auf die genannte

Kirche zustehe. Der Stadtrath bestreitet dies und sucht nun

Schutz sür seine Ansicht beim Bundesgericht, Für dieses lag

die Frage so: Hat die Regierung von Lnzern wirklich privat-

rechtliche Ansprüche ans Mariahilf oder hat nur der Stadtrath

solche? Ans Antrag des Referenten, Bnndesrichter Hafner,

entschied das Gericht sich dahin, daß ans der Söndernngsakte

von 1800 für die Regierung keine privatrechtlichen Ansprüche

abzuleiten sind, sonder» daß der Stadtrath das VersügnngS-

recht über die Kirche besitze, also hineinlassen könne zum Gottes-

dienst, wen er wolle. Wir haben hier wieder die faule Frucht jenes

faulen Systems der Verquickung der politischen Gemeinden

mit den Kirchgemeinden. Wäre im Kanton Lnzern Staat

und Kirche, jedes „uff sym Erdrich", hätte das alles nicht ge-

schehen können. So tief schmerzlich die Folgen dieses Ent-

scheides sind, soll man sich doch nicht davon abhalten lassen,

die Ursachen für denselben dort zu suchen, wo sie wirklich sind.

Uebrigenö tröste man sich: In zwanzig Jahren ist es mit dem

Altkathvlizismns doch alle. An dieses Sektlein glaubt kein

ernster Mensch und es selbst hat den Glauben an sich selbst

schoir längst aufgegeben.

Sinriickungsgebühr:
>0 C>», die petttzeU« oder

d»?»n Raum,
(S pfz, fstr Deutschland)

«rjcheint jeden Samstag
l Bogen star? m. monatl

Beilage de»

.Schweiz, Pastoralblatt«»"

Briefe und Gelder

Das Luzerner „Vaterl." fordert mit Recht, daß die 300
niedergelassenen Protestanten der Stadt Lnzern sich wenigstens

der Stimmabgabe enthalten, wenn die Einwohnergemeinde nun
schließlich nochmals darüber entscheidet, ob man den Altkatho-
liken die Kirche überlassen wolle oder nicht. Daß Protestanten

überhaupt mitznstimmen haben, ob eine rein katholische Kirche
einer dritten Konsession zu überlassen sei oder nicht, das kenn-

zeichnet die Sachlage besser als alles andere."

Vom Erben und Testiren.

Das „Vaterland" Nr. 270 vom 22. November enthält
die Schlußsätze eines Artikels ans dem „Lnzerncr Landboten"

über' die Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzes bezüglich Erb-

schcsften nnd letztwitlige Verfügungen, Das dort Gesagte hat
seme allg e m e i n c Bedeutung nnd Richtigkeit, verdient aber

in vorzüglicher Weise die Aufmerksamkeit des Geistlichen.

Dieser wird in der Pastoration, bei Krankenbesuchen u. s. w.

oft »m Rath gefragt über letztwillige Verfügungen. Als Seel-
sorger und Gcwissensrath muß er seinen Pfarrangehörigen
gegenüber sich anSsprcchen, auch auf die Gefahr hin, unter
Umständen als „Erbschleicher" dennncirt zu werden. Sodann
sind die gegebenen Winke dem Geistlichen zur Anwendung für
seine eigene Person sehr empfehlcnswerth.

Die im „Vaterland" gegebene Ausführung lautet:

„Das menschliche Leben ist unendlich vielgestaltig und

daher wird es dem weisesten und erfahrensten Gesetzgeber nie

gelingen, immer und im Voraus dasjenige zu bestimmen und

anzuordnen, was das Rechtsbewußtsein des Menschen im ein-

zelnen Falle dann auch wirklich als recht und billig empfinden
wird. Das gilt hauptsächlich und nirgends so sehr wie im

Erbrechte. Wenn der Leser vielleicht für die Wittwe sich er-
wärmt hat, welche ihrem Manne bei Lebzeiten redlich sein

Geld verdienen half, und dann beim Tode mit einem Linsen- -

mnse sich abfertigen lassen mußte, während den Löwenantheil
der fremde Vetter einsteckte, »so gibt es auch wieder Fälle, wo
es rachsüchtigen und gewissenlosen Frauen gelang, andere besser

berechtigte Erben, beispielsweise Kinder ans einer frühern Ehe,
in einer Art und Weise um ihre Erbansprüche zu verkürzen,
daß es vor Gott nnd der Welt nicht recht ist. Darüber ließe
sich auch ein Kapitel schreiben.

Wir ziehen aus dem Gesagten folgende Nutzanwendung.
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Für's Erste scheint uns, daß im Großen und Ganzen

von der Freiheit, über sein Vermögen aus
den Todesfall nach eigenem Ermessen zu verfügen,
viel zu wenig Gebrauch gemacht Werder Die-

jenigen welche durch Erbschaft, oder sonstwie ans leichtem Wege

zu Vermögen gelangt sind, werden wohl die kleine Minderheit

bilden; die große Mehrzahl muß sich durch Fleiß und Spar-
samkeit selbst emporarbeiten, und Jedermann weiß, wie hart

und mühevoll dieser Weg ist, wie viel Anstrengung und Gut-

behrung der Kampf um eine selbststäudige sorglose Existenz

erfordert. Hat aber Einer es dann zum Ziele gebracht, so

sollte es ihm doch fürwahr nicht gleichgültig sein,

was nach seinem To de niit dem s a » er Er w or-
benen geschehen werde. Man vergesse nicht, daß das

Gesetz die Erbfolge nur für den Fall ordnet, daß der Erblasser

selbst darüber nicht verfügt hat; innert gewissen Grenzen gibt

es ihm die Freiheit, das selbst zu thun. Vielleicht nun ent-

spricht dasjenige, was das Gesetz anordnet, auch der Meinung
und dem Willen des Erblassers; dann hat er nicht nöthig, ein

Testament zu machen. In sehr vielen, ja vielleicht in den

meisten Fällen wird dem nicht so sein, und da ist es gewiß

thöricht, von der gesetzlich gebotenen Freiheit nicht Gebranch

zu machen. Die oft gehörte Ausrede: „„Mir ist es gleich-

gültig, was nach meinem Tode geht, sie mögen nach dem Ge-

setze theilen, es kann dann doch Niemand hässig sein,"" das

Alles ist unstichhaltig und richtet sich von selbst.

Zum Zweiten: Hat man einmal den Willen und die

Absicht, ein Testament zu machen, so führe man den
Entschluß frisch und vhneZögern aus, und glaube

nicht, zuwarten zu sollen, bis Alter oder ernstliche Krankheit
einen weitern Aufschub nicht mehr zulassen werden. D e r

richtige Mann ordnet seine Sachen b e i Ze i-

ten, und was er in gesunden Tagen in Ordnung stellen

kann, das spart er nicht auf kranke und gebrechliche Zeiten auf.

Die Ordnung wichtiger Angelegenheiten von Tag zu Tag ans-

zuschieben, das zeugt von Trägheit oder sträflichem Leichtsinn;

und Feigheit oder Armuth des Denkens würde es bekunden,

wenn man solches gar aus Furcht vor dem Tode unterlassen

würde, also vor Etwas, das mit oder ohne Testament nun
eben doch kommen muß, wann und wie ein höherer Leiter von

großen und kleinen Geschicken es einmal anordnen wird."
Es ist gewiß richtig, daß der Satz: Lnminrun jem Knmmn

injuria gerade bei den gesetzlichen Bestimmungen des Erb-

rechtes zutreffen kann und oft thatsächlich auch zutrifft. Es

kann dieses wenigstens - theilweise verhütet werden durch testa-

mentarische Verfügungen des Erblassers. Zudem sind oft be-

sondere Gründe und Verhältnisse, welche nur dem Seelsorger

als Gewisseusrath bekannt sind, hie eine Reparation fordern,

eine letztwillige Verfügung begründen. Der Seelsorger wird

sich in seinem Urtheil nur nach den Gesetzen der Moral, nach

Gerechtigkeit und Billigkeit richten; er wird hier der schuldlos

verstoßenen Armuth zu ihrem Rechte verhelfen; dort wird er

ein gutes Werk fördern können, indem er ei» Vermächtuiß m!

pins VNU8N8 anrathet.

Der Geistliche ist aber auch am ehesten veranlaßt, selbst

über seine eigene Verlassenschaft testamentarische Bestimmungen

zu treffen. Wir meinen das nicht.deßwegen, weil seine Habe

in der Regel etwa gar bedeutend sein wird. Es ist gewöhn-
lieh auf verschiedene Weise dafür gesorgt, daß dieser Fall nicht

eintritt. Allein er hat das Nöthige anzuordnen, daß auch das

Wenige, das er hinterläßt, eine Verwendung findet, welche den

Forderungen der Gerechtigkeit und Billigkeit entspricht. Nehmen

wir beispielsweise an, daß ein Priester von Hause aus arm

ist; er hat seine Studien nur machen können durch Unterstützung

einzelner Wohlthäter und wohlthätiger Vereine. Wenn er sich

nun in seinem Berufe, aus den Erträgnissen seines Benefizinms
etwas erübriget, so würde daö bürgerliche Gesetz nicht die rich-

tige Verwendung seiner Hinterlassenschaft bestimmen. Was

vom Kirchengut nach Bestreitung seines standesmäßigen Unter-

Haltes übrig bleibt, ist als Mrimmriam punpurum zu be-

trachten und zu behandeln. Das schönste Lob für einen

Priester wäre wohl dasjenige, welches Possidiuö dem hl. Au-
gustinns ertheilt: „Er machte kein Testament, weil er als

Armer Christi nichts zu testireu hatte."
Dr. Philipp Hergenröther sagt in seinem „Lehrbuch des

katholischen Kirchenrechtes" über vorliegenden Gegenstand:

„Nach dem kanonischeu Rechte konnte früher kein Benefiziat
über Benesizialeinkünfte letztwillig verfügen; hatte er keine

Erben und kein Testament gemacht, so ging auch, was er nicht

liUUo emstgà8tiv0 besaß, au die Kirche über, an der er an-

gestellt war. Seit dem 13. Jahrhundert erlangten die Cle-
riker in Deutschland durch Provinzialsynoden oder Gewohnheit

das Recht, über ihr Gesammtvermögen zu testiren. Gegen-

wärtig succcdirt der landesherrliche Fiscuö bei Geistliche», die

kein Testament gemacht haben und keine Jntestaterben haben,

was auch bei Exkvnventualen aufgehobener Klöster und bei

Regulären gilt, die und solange sie nur einfache Gelübde

haben. Es ist heutzutage daher nicht bloß erlaubt, sondern auch

Pflicht des ClerikerS, ein Testament zu machen. ES besteht

auch jetzt noch die strenge Gewissenöpflicht für den Beuefiziaten,
d i e Kona ««M/M« ea? AsneFä «</ Ms «musos zu ve r-
wende n.

Es ist zu unterscheiden: 1) über konu p-UrimanikUin,
Erbgut, überhaupt, was er aus weltlichem Titel, nicht litnlo
ewààstino besitzt, kann der Bénéficiât frei verfügen; ebenso

2) über donn iminmtrinlin, was er aus Verrichtungen, die

nicht ox ot'lieio geschehen müssen, wegen besonderer Anstren-

gnng. Mühe, Unterricht w. erwarb; 3) auch über Ixinn
pursimoninlin kann er verfügen, d. h. über das, was er aus

kirchlichen Einkünften dadurch ersparte, daß er sparsamer lebte,

als eb es standesgemäß hätte thun können. Die Pflicht
erstreckt sich nur auf die bonu suporllun nx doiullinio, also

nur ans das, was er ans dem Benefizialeinkommen mehr
erwarb, als er zum angemessenen Unterhalt mit gutem Ge-

wissen verwenden konnte. Diese Gewissenspflicht des Beue-

fiziateu hat keine Restitutionspflicht zur Folge; sie ist ein

àkbituin rnIiA'ioms, àu'iUà, nicht aber su8titiW. Auf
Seite der Armen besteht sicher kein N e ch t auf diese Güter.



Wohl aber sündigt derjenige, welcher die
/ä« zn profanen Zwecken
verwendet, ja er begeht gewissermaßen ein
Sakrilegium nnd soll dafür Buße thun, die am ent-

sprechendsten auch durch Almosen nnd um so eifrigere Znwen-
dnng nâ pins VNU8N8 geübt wird/'

Mnstk und Gesltitst während der stiitteödienstlichen

Feier in unsern Kirchen.
(Eine Conferenz-Arbeit von P. Bl., Pfr.)

(FertsehuiiliN

In den ersten christlichen Jahrhunderten schon

war, wie die G e s ch ichte de r K i r ch e uns lehrt, der li-
tnrgische Gesang in der Kirche selbst wie ein H e ili g t h n m

betrachtet nnd behandelt worden, ja man hat sogar seine Ent-
st e h n n g, wie die der hl. Bücher — selbst ans unmittelbare

göttliche Inspiration zurückgeführt. —
Die Päpste (wir erinnern hier beispielsweise nur an

Leo nnd Gregor den Großen nnd an Benedikt XIV.) wachten

nicht nur mit aller Sorgfalt und Aengstlichkeit über die Rein-

heil nnd Unverfälschtheit dieses kirchlichen Gesanges, sondern

sie hielten es selbst (wie ein Gregor der Große) nicht unter

ihrer Würde, sogar darin Unterricht zn ertheile». Die größten

B i s ch öfe, wie ein Athanasins, AmbrosinS und Basilius
und viele Andere pflegten die Kirchenmusik nicht bloß durch

das Wort, — sondern auch durch die That. — Die berühm-

testen der alten Theologen, ein hl. Thomas, Bonaven-

tnra, Snaraz w. wendeten der Frage über Kirchenmusik ihre
größte Aufmerksamkeit zn. — Die K i r ch e n v e r s a m m-

lungen beschäftigten sich schon in den frühesten Jahrhnnder-
te» mit der Regelung nnd Reform der Kirchenmusik. — Dabei
war die Kirche einem naturgemäßen Fortschritt nie ab-

hold und ist es heute ebensowenig als im 7. nnd 16. Jahr-
hundert, im Gegentheile sieht die Kirche die Musik gerne in
ihrem nnd in Gottes Hanse (llnnk. 9.8. 149 nnd 159); nur
verlangt sie, daß sie dabei ein gehorsames Kind bleibe nnd sich

in ihre Hansvrdnnng füge. Sie duldet darum auch unter
dieser Bedingung die Instrumentalmusik nnd schließt sie keines-

wegs von der gottesdienstlichen Feier aus (wie dieß die Geg-
ner der strengern, das heißt der liturgischen Kirchenmusik be-

Haupte» nnd den s. g. „Cäc ilia » er n" vorwerfen wollen.)—
Insbesondere aber ist es der liturgische Gesang, der

nicht als etwas rein Zufälliges nnd Unwesentliches willkürlich
Nach dem Geschmacke eines jeden Priesters oder Musikers be-

handelt, weggelassen oder verändert werden darf. -— Im Gegen-
theil ist derselbe anf's Innigste mit der ganzen Liturgie
(„Gottesdienstordnnng") verwachsen nnd meist schon mit ihr
entstanden. Darum finden sich auch in jedem Nissnlö über

die Znläjsigkeit nnd den Gebrauch dieses Gesanges die strikte-
sten Vorschriften nnd Weisungen, welche sich hinwiederum ans

Beschlüsse der Concilien (und Entscheidungen des apostolischen

Stuhles, sowie seiner Cvngregationen gründen, nno an welche

; sich wieder andere dießbezügliche Entscheidungen nnd Bestim-

mnngen (Dekrete) der Ritiis-Congrcgiltiliit anschließen bis ans

nnsere Tage. — Diese Alle hier zn zitiren, würde den Rahmen

dieser Abhandlung überschreiten, die wichtigsten (nnd zumal die

älter») werden jedoch, wie vorauszusetzen ist, jedem Kleriker

bekannt sein. — Aber nicht nur der Priester, als solcher,

ist verpflichtet, bei solchen gottesdienstlichen Gesängen der

Sprache nnd der Stimme der Kirche, wann und wie sie es

verlangt, sich zu bedienen; ähnliche Anforderungen stellt die

Kirche auch an jeden — G e s a n g s ch or, der bei ihrem

Gottesdienste mitzuwirken die Ehre hat. — Denn der Chor
vertritt in der Kirche bei allen feierlichen Anlässen (wie bei

Aemtern nnd Vespern zc.) zum größten Theile — wenigstens

in den Re sponsor! en die Stelle der Ministranten, ja
mehr noch als diese repräsentirt er die versammelte Gemeinde,

welche mit dem Priester vereint sein, mit ihm opfern,
beten und t v b f i n g en, ihm auch r e s p o n d i r en soll

nnd zwar in (gleicher) lateinischer Sprach- nnd Ton-
weise, wie im Texte. — DaS, was der Kirchenchor zu

singen hat, ist ja ohnehin nichts Anderes als was zur Litur-
gie gehört und im tVIànIo und Vespoimio sich findet.

Darum soll auch der vom Chore zu singende Text dem

römischen Rissà (resp. V«8ponnlo) entnommen sein, —
und zwar wie er im jeweiligen Tagesofsizium vorkommt und

der liturgischen Handlung angemessen ist, — also jedenfalls, —
»in die Einheit nnd Einmüthigkeit des zelebrirenden Priesters

mit dem gläubigen Volke zu dokumentiren, — in gleicher

kirchlicher Sprache, gleichein respondirendem Texte, und, —
wann möglich, — auch in gleicher kirchlicher Tonart. — Es

mag dieß wohl auch ein nicht unerheblicher Grund gewesen

sein, warum einst die ehrwürdigen Väter des Concils zu
Trient so strenge a» der gregorianischen Gesangsweise (dem

„römischen Choralgesang") festhielten nnd anfänglich nur
diesen allein beim kirchlichen Gottesdienste zulassen wollten, bis

die ernste und so würdevolle Musik des Fürsten des Kirchen-

gesanges, P a l e st r i n a sie zn etwas mildern Bestimmungen

veranlaßte. (Diese B e st i m m n n g e » lauten: «à Dleole-

8U8 VA'0 MN8à8 6N8, uili 8ÎV0 oi'^nno, 8ÎVS enàm
Inàvum, nut impunum »liquid miscà» ik«m 8Beu-
Inl'68 0MNS8 »vtiono8 à nrekimk. (àtà 21.) —
3ô.88io XXII. voenol. clk olmonviuià in eelàmt. Nài»...
(klonten. So88ic> XXIII. tlnp. 18 île Ilokormntlono.) —
Wie kann nun, fragen wir, Einer, der diese ausdrücklichen

Bestimmungen der Kirche mißachtet, sich nnt seinem kirchlichen

Geiste brüsten, oder gar sich rühmen wollen, ein gehorsamer

Sohn seiner Kirche zn sein? — Weit entfernt, — scheint ein

solcher vielmehr zu jener Klasse von Menschen zu gehören, die

der Mund der ewigen Wahrheit schon bei Matth. 18, 17

deutlich genug charakterisirt nnd vernrtheilt hat. Einen solchen

trifft aber auch die Bemerkung, welche das soeben zitirte

Concil von Trient ain Schlüsse des erwähn-
ten Dekretes beifügt nnd die Strafen, die es für
diejenigen in Aussicht nimmt, die seinen Verordnungen nicht

nachkommen.
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Wir haben bisher bei dem, was die Kirche wünscht und

verlangt, mehr mir den eigentlich kirchlich-liturgischen Gesang

im engern Sinne, nämlich den gregorianischen C h v-

ralgesang berücksichtiget nnd zwar'vorzüglich deßwegen, weil

dieser als der eigentliche-, ich möchte sagen: „eingebvrne
Sohn der Kirche" — in jedem katholischen Gvtteshanse

mehr oder weniger der erste, obligatorische Gesang

sein soll. Dabei bleibt aber, wie schon angedeutet, auch ein

anderer: harmonischer, homophoner oder poli-
p h o ner Gesang vom Gottesdienste keineswegs ausgeschlossen,

nur soll er, dem Ch o r ale ähnlich, die G e s e h e der
Kirche nicht verletzen, sondern (wie oben bemerkt) in ihre

Hansordnung sich fügen, welche (nach dem Sinne eines De-

kretes B e n e dikt ' s des XIV.) kurz zusammengefaßt, —
verlangt, daß die ächte Kirchenmusik I, nie durch nnd durch

heiter (profan) sein, 2, von jeder S e n t i m e n t al i-

t ä t (oder Gefühlsschwärmerei sich fernhalten, nnd endlich

3. nicht bloß ein Ohre n s ch m ans sein soll, wobei das

Herz leer ausgehe lind wo nur die (instrumentale) Musik als

Hauptsache, der liturgische Gesang (mit seinem Texte) aber

als Nebensache betrachtet nnd behandelt wird.

Nach den bisherigen Ausführungen mag man also nr-

theilen, was von denjenigen zu halten sei, die aus lauter Liebe

zur Bequemlichkeit, oder "auswandern wenig würdigen Gründen,
die bisher in ihren Kirchen vorkommenden Mißbränche, wie

alt sie auch sein mögen, ruhig dulveten, obwohl sie vermöge

ihrer Stellung nnd ihres Amtes nicht nur verpflichtet, sondern

auch allein im Stande wären, selbe zu heben, aber durch ihr

indolentes, um nicht zu sagen u n k i r ch l i ch e s Ver-

halten, eher dazu beitragen, daß selbe immer mehr sich befesti-

gen und so später kaum mehr ausgerottet werden können;
denn es ist immer dieselbe alte Geschichte: „Während die

Leute schliefen, kam der Feind und säete Unkraut (Matth. 13,
24, ff.) Wie schwer aber dieses Unkraut, wenn es einmal

festgewurzelt und „in'S Kraut" geschossen, auszurotten ist, wird

jedem bekannt, der sich mit dieser Arbeit befassen muß. — Was
sind denn aber das für k i r ch e n m u s i k ali s ch e U e be l-
st ä n d e und Mißbränche, die auch gegenwärtig noch in

unsern Kirchen fast alle r O r te selbst bei den h e ili g-

sten Akten im G o t t e s d i e n st e vorkommen? — Es

sei mir gestattet, in Folgendem in eine etwas einläßlichere

Schilderung einiger der wichtigsten derselben einzutreten, was

um so nothwendiger mir scheint, als dadurch das Bedürfniß einer

Reform in kirchenmnsikalischer Hinsicht um so näher gelegt

und angeregt werden dürfte. —
(Fortsetzung folgt.)

Aus dem Rechenschaftsberichte für 1888 des Congresses

protestantischer Missionäre in Vatavia.

„Man kann es nicht leugnen, Rom macht mit seinen

Missionen in Indien beunruhigende Fortschritte. Festgeschlossen

wie die macedonische Phalanx dringen die Katholiken vor und

erringen Sieg um Sieg. Als Kirche macht die römische Kirche

einen günstigeren Eindruck ans das Gemüth der Eingeborenen

als irgend ein unter dem Namen protestantische Kirche bekanntes

Institut. Den mißlichen Umständen zu trotz bietet uns die

römische Kirche wenigstens das Bild einer wahrhaft Einen

Kirche und sie hat nur Ein Bekenntniß; ihre Priester und

Diener widersprechen sich nicht öffentlich; was der eine als

Glaubensartikel hält, wird ihm der andere nicht abstreiten.

In ihrer Einrichtung ist sie der nnsrigen weit überlegen. Der
Obere unseres höchsten kirchlichen Institutes wird von der Ne-

giernng bestellt und ist gewöhnlich irgend ein Staatsrath; an

der Spitze der römischen Mission steht ein Bischof, der vom hl.

Stuhl ernannt ist nnd von der Regierung anerkannt wird.

Dieser Bischof ist meistens im Lande selbst ergraut; er besitzt

eine wirkliche Autorität und regiert mit fester, Achtung ge-

bietender Hand. Die Selbstlosigkeit der Priester Roms ist

wahrhaft bewunderungöwerth; man sieht sie das Gehalt,

welches die Regierung einigen unter ihnen answirft, brüderlich

theilen. Diese Missionäre haben Schulen in allen Städten;
ihre Anstalten sind in mehr als einer Beziehung ausgezeichnet,

alle Welt schätzt sie nnd mancher Protestant schreckt nicht vor

einer klösterlichen Erziehung seiner Kinder zurück. Die Kloster-

frauen bilden die ihrer Sorgsalt anvertrauten Mädchen mit

wirklich großem Takte aus, lind selten findet man eine ihrer

Schülerinnen, die nicht mit größter Liebe von diese» Schwestern

spricht. Der Eifer, womit die römischen Priester Spitäler und

Gefängnisse besuchen, verdient alles Lob. Die Armee äußert

sich nur in Einer Stimme über die Herzlichkeit nnd über ihren

Opfergeist. Daher rührt denn auch das günstige Urtheil der

Oefsentlichkeit und der Regierung. Diese Priester zeigen sich

überall voll Muth und Ueberzeugung und überall sehen sie

die Zahl ihrer Anhänger wachsen." („Ostschw.")

Kirch en-Chronik.

Schlvciz. Dienstag Morgens 3 Uhr ist Herr Bnndesrath

Herten stein im Alter von 63 Jähren gestorben. Die

Beerdigung fand Freitag Morgens I I Uhr in Bern statt.

— Am 1. Dezember findet in der ganzen Schweiz

eine Volkszählung statt. Da muß man über gar Vieles Ans-,
knnft geben, z. B. ob erwerbend oder nicht erwerbend, ob

ledig, verheirathel oder geschieden, ob protestantisch, katholisch

oder jüdisch. Es haben nun viele erwartet, das eigenössische

statistische Bürean werde den schweizerischen Altkatholiken Ge-

legenheit geben, mit Zahlen schwarz ans weiß mit Namens-

Unterschrift ihre große Anzahl nachzuweisen, indem für die

Altkathvliken eine eigene Rubrik offen gelassen werde, was aber

nicht geschehen ist. Der „Soloth. Anzeiger" schreibt nun hier-
über Folgendes:

Wo werden sich die Altkathvliken eintragen? nnd warum
werden sie nicht als besondere Konfession unterschieden?

Die zwei Fragen drängen sich sofort auf.
Das „Vaterland" nnd das „Basler Vvlköbl." haben die

erste Frage bereits i» ziemlich sarkastischer Weise berührt und



die Kalamität, in der die Altkathvliken sich befinden, belenchtet.

Protestantisch wollen sie nicht sein, katholisch anch nicht, israe-

litisch sind sie anch nicht, also bleibt für sie mir der „große

Kratten": andere oder keine Konfession. Wird ihnen jetzt

wohl ein Licht aufgehen, wad sie eigentlich sind?
Ueberall aber, wo es in der Schweiz noch Altkatholiken

hat, existiren sie nur ans katholischein Gelde und benutzen

katholische Kirchen, aus denen sie die wahren Katholiken ver-

drängt haben. Das Gerechtigkeitsgefühl der t,lOO,OOO Schwei-

zer-Katholiken hat sich stets gegen die altkatholischen und kul-

turkäinpferischen Vorgänge gesträubt. Hoffen wir, daß in

Zukunft den Katholiken überall ihre alten guten Rechte und

besonders die ihnen entrissenen Kirchen in Basel, Bern, Gens

und Zürich wiedergegeben werden. Der Staat läßt in der

gegenwärtigen Volkszählung die Altkatholiken als besondere

Konfession fallen, läßt sie bei „andern oder keinen Konfessio-

nen" sich'' eintragen und trägt dadurch ihrem langjährigen Be-

streben, sich von uns Katholiken völlig loszusagen, gehörig

Rechnung. Er soll nun anch den ihm noch einzig möglichen

und gerechten Schluß ziehen, nämlich den Katholiken das im

Kulturkampf Geraubte, Geld nnd"Kirchen, überall wieder zu-
stellen und die Altkatholiken, die er nicht mehr berücksichtigt

als Konfession, ihrer eigenen Initiative überlassen.

Warum werden die Altkatholiken bei der eigenössischen

Volkszählung nicht als besondere Konfession unterschieden?

Sie, die einst so mächtig und allgewaltig die ganze Schweiz
im Sacke hatten, sind heute nicht mehr werth und nöthig, be-

sonders gezählt zu werde». „In die Ecke, Besen! Sei's ge-

Wesen."

Jedenfalls geschah dieses Fallenlassen der Altkathvliken in
der Volkszählung ohne jegliche Einwirkung der Schweizer Ka-
tholiken. Wir Katholiken hätten, wenn man uns gefragt, stets

und mit Nachdruck verlangn man zähle die Altkathvliken exakt

und genau und lasse ihnen gleiches Recht wie allen Konsessio-

nen. Nun läßt sie der Bund als Konfessio» einfach falle»
llàmnk min, zu deutsch- sie haben das Nachsehe»!

In Deutschland weiß man genau, wie viel eine altkatho-
lische Seele im Jahr kostet; der gewesene altkathol. Pfarrer
Rieks in Heidelberg — er ist jetzt protestantisch geworden —
hat's in einer Broschüre berechnet. Es macht 2 Mark und

etwas; im selben Deutschland kostet eine protestantiscbe Seele
in den 70 Pfennigen und eine römisch-katholische etwa 2l).
Wie schön wär's doch, so was iü> Kanton Solothurn auch zu

wissen und ebenso in der ganzen Schweiz! Das Vergnügen
bleibt uns leider erspart. Aber fast will es uns scheinen, wir
sangen an zu merke», warum die Altkatholiken bei der Volks-
Zählnng nicht als besondere Konfessio» unterschieden werden.

Ztillien. König Humbert hat auf seiner Reise durch die

Romagua entsetzlich viel Elend ansehen müssen. Es ist anch

Thatsache, daß die Unterthanen des einigen Italiens, nament-
lieh die Lehenbanern und Handwerker, durch die zahlreichen
Steuern in eine so tröst- und hoffnungslose Lage gebracht

worden sind, daß sie es vorziehen, nach Amerika auszuwandern.

Im Laufe weniger Monate haben mehr als -WO,VW Personen

die schönen Gefielde Italiens verlassen. Sie nehmen das An-
erbieten der Regierung von Brasilien an, welche den Ansied-

lern freie Ueberfahrt ans Staatskosten und noch ein hinreichen-

des Stück Land verspricht. Ganze Gemeinden, der Pfarrer
an der Spitze, sind ausgewandert, und noch ungezählte Tau-

sende rüsten sich zur Reise nach Genua, wo die Auswanderer-

schiffe sie in Empfang nehmen, um sie einer neuen Heimath

zuzuführen.

Trotz der äußeren Pracht nnd dem Jubel, mit welchem

der König bei seiner Rundreise auf höher» Befehl in den

Städten begrüßt worden ist, konnten diese Nothstände nicht

verborgen bleiben. Darum hat Humbert nach seiner Rückkehr

dem Minister Crispi den Auftrag gegeben, Vorschläge zu

machen, wie die Noth gemildert werden könne. Schon nach

wenigen Tagen tritt Crispi, der Dreiweibermann, vor die

Kammer mit einem Vorschlag, wonach der Staat und die Ge-

meinden die Einkünfte der Bruderschaften nnd weltlichen Vereine

für religiöse und wohlthätige Zwecke in Anspruch nehmen

dürfen zur Bestreitung der Armenlasten. Damit will Crispi
die Stiftungen, welche bis jetzt kirchlich verwaltet worden sind,

einfach zu geneigten Handen des Staates nehmen, und so das

mit den Kloster- nnd Kirchengütern begonnene Raubsystem

weiter führen bis nirgends mehr Etwas zu nehmen ist. Allem

Anschein nach ist die „Reorganisation" noch lohnend. Denn

das Vermögen der frommen Stiftungen beträgt laut der ge-

machten Jnventarisation 3OOO Millionen mit einem jährlichen

Zinsertrag von zirka 15O Millionen Fr. Mit diesem Vcr-
mögen, das nun in staatliche Verwaltung käme, sollen dann

die Armenanstalten und die arbeitsunfähigen Leute unterstützt
werden. Der Gesetzesvorschlag lautet- „Die Arbeitsunfähigen
werden im Armenhans der Gemeinden untergebracht. Die
Kosten der Unterhaltung tragen die Wohlthätigkeitsstiftungen
der Gemeinden. Im Fall ihre Mittel nicht ausreichen, so sind

in erster Linie die in der Gemeinde existirenden Wohlthätig-
keitöbruderschaften, nnd in zweiter auch die übrigen Bruder-
schaften, auch wenn sie andere als Wohlthätigkeitszwecke ver-

folgen, heranzuziehen." — Nach den bisherigen Leistungen der

Abgeordnetenkammer ist die Annahme auch dieser Gewaltmaß-
regel vorauszusehen.

Aus der Kirche von San Pietro in Perugia ist das

weltberühmte Gemälde „Grablegung Christi" von Raphael,
gestohlen worden. Dasselbe wird wohl einen geraumen Zeit-
ranm nicht mehr zum Vorschein kommen.

— Zwei furchtbare Mordthaten in der Kirche
werde» aus den Städten Lucca nnd Ccsaro berichtet. In der

Kirche del Suffragio zu Lucca hielt der Geistliche vor einer

großen Versammlung Gläubiger soeben das Todtcnamt ab, als
ein Unbekannter mit einem langen Messer bewaffnet auf den

am Altar stehenden Priester zustürzte und ihn niederzustechen

versuchte. Bei der große» Aufregung, die diese Szene hervor-
rief, gelang es dem Attentäter, der dem Geistlichen den Tod
geschworen hatte, zu entfliehen. Weit verhängnißvvller verlief
die gleichzeitig gemeldete Szene in der Kathedrale von Cesaro
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(Sizilien). Gerade während der Messe drang ein Bauer mit
hochgeschwungener Axt durch die Menge an den Altar vor
und zerschmetterte seinem dort knieenden Bruder das Haupt.

In dem darauf entstandenen Wirwarr gelang es auch hier
dem Verbrecher, zu entkommen.

Deutschland. In Sachsen nehme» die Selbstmorde unter
den Kindern in auffallender Weise zu. Da muß Etwas fehlen

— oder zu viel sein.

Oesterreich. Seit Wochen haben die katholischen Zeitun-

gen berichtet, daß vom 28. bis und mit 29. November in
Wien eine allgemeine österreichische Katholikenversammluug statt-

finden werde. Die Redner waren bestimmt und deren Namen

ließen auf einen großen geistigen Genuß erwarten; das Pro-

gramm war fertig gestellt. Man hoffte in katholischen Kreisen

allgemein, daß durch diesen Katholikentag eine Wendung zum

Bessern gemacht werde; der Papst hatte dem Konnte bereits

seine Billigung und sein Lob ausgesprochen. Da kommt plötz-

lieh die Nachricht, die Versammlung sei bis ans den Mai ver-

schoben. Offenbar sind ans höhern Regionen Winke gekommen.

Daö „Salzb. Kirchenbt." spricht in einem Artikel! „AlleS ver-

schoben!" mit bittern Worten seine gerechte Entrüstung hier-
Über ans. Wir entnehmen demselben folgende Stellen:

Das sind die Früchte der dornenreichen Bemühungen für
die konfessionelle Schule, das ist der Lohn aller

Opfer für eine freie k a t h o l i s ch e U n i v e r s i l ä t, das

die Realisirung der Hoffnungen, welche man dem zweite» öfter-

rcichischen Katholikentag entgegenbrachte: Alles verschoben!
„Patriotische Rücksichten" haben die konfessionelle Schule

auf die Seite geschoben; olympischer Wille hat die freie katho-

tische Universität ans die lange Bank gesetzt und einige Stirn-
runzeln vermochten den Katholikentag von Wien fernzuhalten

und in die poesiereichen Auen des kommenden Mai zu jagen.

Alles verschoben! Wir schreiben es, weil wir es schreiben

und bekennen müssen, aber es kocht im Innern und wir schämen

uns solcher Bekenntnisse, weil sie leider nichts anderes als

Vöslimouiu Mupkàlis sind. Wie einstens Diogenes

Menschen suchte, so wird man jetzt mit einer Laterne nach

dem k a t h oli s ch e n Oesterreich auf die Suche gehen müssen

und eS wird die Frage nahe liegen! sind denn Oesterreichs

Katholiken nicht mehr daö, für was man sie bisher gehalten,

oder sind deren Führer zu Marionetten der Regierung ge-

worden? Ist die entschiedene Glaubenstreue der Alpenländer

zur nichtssagenden, wcrthlosen Phrase herabgesunken, mit welcher

liberale Regierungen mäckeln und dieselbe zu ihren Zwecken

ausnützen können?

Alles verschoben! Wie ein Morgenroth, besserer Zeiten

durcheilte die Nachricht einer konfessionellen Schnlvorlage Oester-

reichS Gaue und belebte das seiner kostbarsten, idealsten Güter

beraubte katholische Volk mit neuem Hoffen und regte erschlaffte

Herzen zu neuem Schaffen und Ringen an. Der katholische

Klerus entfaltete die Fahne und eilte mitten in den Kampf

für des Volkes heiligste Sache. Wem ist es unbekannt, welcher

Hagel von Spott, Verleumdung und Haß den Vorkämpfern!

der konfessionellen Schule entgegensauste, wie der Klerus zur ^

Zielscheibe alles Ingrimms geworden ist? Die schlichten

Wächter in dem einfachen Priestergewaude scheuten nichts, ein-

gedenk ihrer Pflichten standen sie fest im Kampfe für die gute

Sache und ihnen folgte das Volk mit einer Begeisterung nach,

die einer Regierung imponiren mußte. — Das Volk hat ge-

sprechen! „Wir wollen eine katholische, eine konfessionelle

Schule"! Die Stimme wird nicht gehört, die konfessionelle

Schule ist — verschoben und die Bände, in welchen die

Massennutersehriften enthalten waren, sind vielleicht schon ein

Opfer des Papierstampfes geworden.

Leider muß die Gründung einer freien k a t h oli s ch e n

Universität auch als — verschoben betrachtet

werden. Wir leben hier unter dem traurigen Eindrucke eines

Wortes, welches allen Interessenten ans Gewissens-
Pflicht bekannt gemacht werden muß, nämlich! „Man
soll die Sache ci n i g eIa h r e r u Heu las s e n " —
Das scheint uns aber fast so viel als ein jetzt ohnedies kaum

mehr lebensfähiges Kind einsargen; für den Erstickungstod

wird man dann nicht mehr zu sorgen brauchen.

Alles verschoben! — auch der öst e r r e i ch i s ch e K a-

t h oli k e n t a g!
Unsere Verhältnisse sind ja so glänzend, daß wir uns

leicht wieder einige Monate gedulden können; es ist ja so

nobel, mit Metternich zu sage»! „Wir können warten" —
und nobel ist man i» vielen Kreisen sehr gerne.

DaS heutzutage viel geplagte und mißbrauchte Schlag-

wort! „Geduld!" wird uns an die Stirne geschleudert. Der

Katholikentag wird ja im Mai gehalten. Mag sein; vielleicht

— auch nicht. Allein wenn ein Katholikentag im Mai
wirklich zu Stande kommt, so wird man dort nur mehr sagen

können, was wir Katholiken wollen; waö man katholischerseits

aber kann, daö hätte man, wie die „Tir. Stimmen" sehr

richtig bemerken, jetzt zeigen sollen und hat es nicht gezeigt.

Was längst nothwendig gewesen und leider unterlassen worden

ist, hat man auch jetzt wieder — verschoben.
Ein holdes, zufriedenes Lächeln, ein verbindlicher Hände-

druck und einige Versprechen für eine nie kommende Zukunft
scheint vielen mehr werth, als eine entschiedene katholische
T h a t.

Aeh! daß uns ein W i n d t h o r st fehlt, der den Geist,
die Kraft und den Muth hätte, Oesterreichs glaubenUreue

Völker zum energischen Kampfe und oes Kreuzes glänzenden

Banner zum sichern Siege zu führen!

Eitglaà In London fanden am Montag den 28. Nov.
die Schulrathöwahlen statt. Trotz den heftigsten Anstrengn»-

gen der liberalen Freunde der konfessionslosen Schule siegten

die vereinigten gläubigen Parteien, wie schon anuo 1885.

Amerika. Der Jesuit Hageu, einer der hervorragendsten

Astronomen und Mathematiker der Gegenwart, ist zum Pro-
fessor der Astronomie und Direktor der Sternwarte zu Georgs-
town in Maryland ernannt worden. Dem Hagen ist in

Deutsehland jede Thätigkeil untersagt, und doch ist er Mitglied
der königlichen mathematischen Gesellschaft in Berlin.
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Asie». Seit einige» Jahren wirkt unter dem allseitig

als sehr intelligent geschilderten Stamme der Kolhs im Erz-

bisthnme Kalkutta eine vor noch nickt langer Zeit in's Leben

gerufene belgische Missionsgesellschaft, welche große Erfolge

auszuweisen hat. Ganze Dörfer bekehren sich wie ein Mann

zum katholischen Glauben und zwar eines nach dem andern.

Vor 3—4 Jahren war der Stamm der Kolhs noch vollständig

heidnisch, jetzt zählt man ohne Einschluß der Katechnmenen

schon 45,000 Christen darunter. Ueberall baut man jetzt in

den Ortschaften Kapellen und errichtet Schule» mil Unter-

stntzung der englischen Kolonialregiernng.

Perjlmal-Chrmttk.
Freiburg. Hochw. Hr. Claudius Joseph Ne-

pond, Pfarrer von Ch ato n n a he und Dekan des De-

kanats S t. U l r i ch ist am 27. Nobember gestorben. Er
war geboren den 3. März 4805, erhielt 1833 die hl. Priester-

weihe, wirkte 6 Jahre als Vikar in Malens und seit 1839

als Pfarrer in Chatonnaye. In einigen Monaten hätte er

das goldene Priesterjubilänm feiern können.

Sotothlirn. Im Kapnzinerkloster in Ölten ist Hochw.

p. Hugo, Vikar, nach kurzer Krankheit gestorben. Er
wurde bei seinen Ordensbrüdern in Snrsee begraben, weil die

Kapuziner in Ölten keinen eigenen Kirchhof haben. U. l. 0.

Literarijches.

Taschcnkalcndcr für den katholischen Clerns für 1889.

Wnrzbnrg n. Wien bei Leo Wörl. 192 Seiten. IM. 20 Pf.

Dieser Kalender darf wirklich jedem Priester als lehrreich

und nützlich empfohlen werden, was schon ans der theilweisen

Inhaltsangabe erhellt. Derselbe bietet:

I. Kalendarinm mit Raum für Noten.

U. Statistische Beschreibung der katholischen Kirche.

I. Allgemeine Statistik der katholischen Kirche: Reihen-

folge der Päpste. Cardinalkolleginm. Die Congregationen.
Nuntiaturen. Das beim Papst beglaubigte diplomatische Corps.
Hierarchische Gliederung des gesammten Kirchengebiets.

II. Spezielle Statistik der Diözesen Deutschlands, Oester-

reichs, der Schweiz zc., enthaltend die Namen, Alter w. der

Bischöse, Anzahl der Katholiken und Allkatholiken, der Priester
und Klöster von jedem Bisthnm.

d. Verschiedenes: (lnRàm nàlnW âk ss.INiàni'. Znernm.

Zwei Vergnügnngsfragen unserer Zeit vor dem Richter-
stuhl der Moral, nämlich zwei gelungene Abhandlungen über

das Trinken und Rauchen. Münztabelle der europäischen
Länder und vieles Andere.
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7. 50

7. 20
11. 25

Einer Machm. Geistlichkeit erlaube mir ganz besonders folgende

Zeitschriften zum Abonnement zu empfehlen:

Aiubrosiuö, Zeitschrift für die Jngendscelsorge, 12 Nr. jährlich

BeMcgung, die katholische in unsern Tagen, 20 Hefte jährlich

Blatter, katechetische, Zeitschrist für Religionslchre, 24 Nr.
Broschüren, Frankfurter, zeitgemäße, 12 Hefte jährlich

Chrhsologuö, Monatschrift für kathol. Kanzelberedtsamkeit, 12 Hefte jährt.

Kanzclrcdner, der katholische, 12 Hefte jährlich

Prediger ti»l> Katechet, praktische katholische Monatschrift besonders für
Prediger und Katecheten ans dem Lande, 12 Hefte jährlich

Qnnrtttlschrift, theologische, 4 Hefte jährlich

St. Franziskns-Miilklein, Monatschrist für die Mitglieder des lll. Ordens,
12 Hefte jährlich

Sendbote der, des sittlichen Herzens Jesu, 12 Hefte jährlich

Stimmen ans Maria Laach, 10 Hefte jährlich

Weitstimmcn neue, 12 Hefte jährlich

Zeitschrist für katholische Theologie, 4 Hefte jährlich
Alle hier nicht angegebenen theologischen Zeitschriften werden auf Verlangen

bereitwilligst und prompt besorgt.
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